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Anwendungen
 � Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln mit maximal Ø 100 mm  

und Kabeltrassen aller Art und Durchmesser (200 mm Schottstärke)  
nach DIN 4102 (S90)

 � Abschottung von brennbaren Rohren bis Ø 50 mm ohne Brandschutz
manschette, bis Ø 110 mm mit Brandschutzmanschette CP 644

 � Abschottung von nichtbrennbaren Rohren aus Stahl, Edelstahl  
bis Ø 28 mm mit brennbarer Isolierung Armaflex AF, Kaiflex KK

 � Abschottung von Elekroleerrohren bis Ø 25mm, gebündelt bis Ø 65 mm 
(Bündeldurchmesser)

 � Optimal geeignet für Kabel und Rohre in schwer zugänglichen  
und unregelmäßigen Öffnung bis 400 x 400 mm

 � KlimasplittLeitungen mit Kupferrohren bis Ø 12 m;  
Kondenswasser-Leitung und Steuerkabel 

Technische Daten
Kabel Ja

Kabelbündel bis max. Ø 100 mm

Kabeltrassen Ja

Leerrohre aus Kunststoff Ja

Leerrohre aus Stahl Nein

Kombiabschottung Ja

Brennbare Rohre Ø 16 - 110 mm  
(bis 50 mm ohne Manschette)

Nicht brennbare Rohre Ø  114,3 mm (Kupfer 88,9 mm)

Brennbare Rohre mit  
brennbarer Isolation Ø

Nein

Nichtbrennbare Rohre mit brenn-
barer Isolation Ø

Ja

Klimasplitt-Leitungen Ja

Feuerwiderstand in Beton 90 Min.

Feuerwiderstand in  
Mauerwerk

90 Min.

Feuerwiderstand in  
leichte Trennwand

90 Min.

Mindestmaß Wandstärke 100 mm

Mindestmaß Deckenstärke 150 mm

Mindestmaß Schottstärke 200 mm  
(150 mm bei Einzelkabel  
Ø ≤ 21 mm oder Rohren)

Maximale Wandöffnung (BxL) 400 x 400 mm

Maximale Deckenöffnung 400 x 400 mm

Prüfung/Zulassung Z19.151901

Vorteile
 � Vielseitiger Einsatz - Die einfachste und sauberste Lösung für  

Kombi abschottungen
 � Saubere Verarbeitung - Schaum kann von Hand geformt werden
 � Weiche Schaumstruktur ermöglicht eine einfache Nachbelegung  

ohne Vorbohren
 � Hohe Flexibilität durch Einseitige Einbaumöglichkleit
 � Einbau nach Zulassung oder nach LAR möglich
 � Einfache Nachbelegung ohne Vorbohren möglich

Bestellbezeichnung Volumen pro Einheit Packungsinhalt Warengruppe Verpackt zu Artikelnummer

CP 660 INT 325 ml 1x Brandschutzschaum CP 660 Internat. 6404 1 Stk 203517
Set CP 660 INT (4) +  
HDM 330 CR/CB

4x Brandschutzschaum CP 660,  
1x Auspressgerät HDM 330 im Koffer

6404 1 Stk 2086609

Brandschutzschaum CP 660

Hinweis:  Zu jeder Abschottung ein Ausführungsschild bestellen. 
Bitte für die Montage die jeweilige Zulassung/Prüfbericht und die darin enthaltenen Verarbeitungshinweise beachten!
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Erläuterungen des Zulassungsbescheides:
Bei der Ausführung mit Hilti Brandschutzschaum CP 660 als
• Kombiabschottung S90 ist grundsätzlich der Zulassungsbescheid  
 des Institutes für Bautechnik (DIBt) Z19.151901 maßgeblich.
• Kombiabschottung S90 in Kombination mit dem Hilti Brandschutz- 
 stein CFS-BL P ist ebenfalls die Zulassung CP 660, Z19.151901  
 maßgeblich.

Sicherheitsratschläge:
• Von Kindern fernhalten.
• EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern und beachten.
•  Bei der Arbeit Schutzbrille, -handschuhe und -kleidung tragen. 

Grundsätzliche Installationshinweise:
• Der Hilti Brandschutzschaum CP 660 kann mit Dispersionsfarbe  
 überstrichen werden (Trockenschichtdicke ≤ 3 mm).

Produktdaten:
Farbe:   Rot
Inhalt der Kartusche:  325 ml
Schaumausbeute:  bis zu 2,1 l
Verarbeitungstemperatur:   +10° C bis +30° C
Temperaturbeständigkeit des  
ausgehärteten Schaums:  -30° C bis +60° C
Mindesttemperatur  
– Untergrund:   +0° C 
– Kartusche:  +10° C
Lager/Transporttemperatur:  +5° C bis +25° C
Aushärtung:  
– Formbar (nach)  ca. 5 Min. 
– Schneidbar (nach)  ca. 10 Min.
Baustoffklasse nach DIN 4102:   B2
Lagerfähigkeit  
(bei 20° C und trockener Lagerung):  9 Monate
CP 660 wird von einem unabhängigen Prüfinstitut fremdüberwacht.

Folgende Maße müssen beim Einbau von Hilti Brandschutz-
schaum  CP 660 eingehalten werden:

Massivbau Leichte 
Trennwand

[mm] [mm]

① Mindestdicke des Bauteils
– Wand: 100 100
– Decke: 150

② Max. Schottgröße Wand/Decke: 400 x 400
③ Mindestabstand zum nächsten Schott:

– Max. Schottgröße 400 x 400 200
– Max. Schottgröße 200 x 200 100
Mindesteinbaustärke von CP 660:
– bei Einzelkabel Ø ≤ 21mm 150
– bei Einzelkabel Ø > 21mm 200*
Max. Belegung: 60%

*  Bei Abschottung von Einzelkabeln Ø ≤ 21 mm reicht eine Schottstärke von nur 150 mm, 
wenn die Kabel beidseitig mit einem Schaumring (Wulst) versehen werden.

Installationshinweise für die Kombiabschottung S90
Hinweis zur Kombischottzulassung:
Eine Schulung durch unseren Hilti Mitarbeiter berechtigt Sie zum  
Einbau eines Kombischotts und sichert Ihnen die sach gerechte  
Verarbeitung des Produktes CP 660. Sie werden dann eine von Hilti 
zertifizierte und beim DIBt offiziell eingetragene geschulte Person,  
die Kombischottanwendungen durchführen darf. 
Die aktuellen Schulungstermine finden Sie unter www.hilti.de.

Durch die Kombiabschottung S90 dürfen gleichzeitig folgende 
Belegungskomponenten hindurchgeführt werden:

• Kabel, Kabelbündel, Kabeltrassen
Kabelarten, -durchmesser: siehe  

„Installationshinweise für  
die Kabelabschottung S90“

• Nichtbrennbare Rohre Wand [mm] Decke [mm]

–  Stahl, Edelstahl, Guss dA: -114,3
– Kupfer dA: -88,9
Rohrwanddicke: siehe Zulassung

• Brennbare Rohre Wand [mm] Decke [mm]

–  B1 Rohre  
(PVC-U, PVD-HI, PVC-C, PP)

dA: 16–110  
s: 1,8–12,3

–  B2 Rohre  
(PE-HD, PBS, PE-X, PB, LOPE,  
ABS, ASA u.w.)

dA: 25–110  
s: 2,9–12,3
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•   Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen 
aller Arten (auch Lichtwellenleiter) hindurchgeführt werden. Die 
Größe des Außen-Ø des einzelnen Kabels ist bei einer Schottstärke 
von 200 mm nicht begrenzt.

•  Kabel und Kabeltragekonstruktionen müssen nach den allgemeinen 
Normen der Elektrotechnik und insbesondere  
DIN VDE 0100 Teil 520 A1 verlegt und befestigt werden.

Installationshinweise für die Kabelabschottung S90 
•  Durch das Schott dürfen fest verschnürte Kabelbündel Ø ≤ 100 mm 

(Einzelkabeldurchmesser ≤ 21 mm) hin durch geführt werden. Die 
Zwickel müssen nicht mit CP 660 ausgefüllt werden. 

•  Bei Kabeln größer Ø 21 mm muss (bei einer Schottstärke von  
150 mm) jeweils am Übergang der Schottfläche ein Schaumring 
(Wulst) von 25 mm um die Kabel aufgebracht werden.

•  Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffröhrchen für Steue-
rungs  zwecke dürfen durch die Kabelabschottungen ebenfalls hin-
durchgeführt werden, sofern ihr Außen-Ø nicht ≥ 15 mm beträgt.

Massivbau Leichte 
Trennwand

Kabel / Kabeltrasse [mm] [mm]

① Mindestabstand Kabeltrasse/
Bauteillaibung:
– Unten 0
– Seitlich 0
– Oben 30

② Mindestabstand der Kabeltrassen  
untereinander:

40

Massivbau Leichte 
Trennwand

[mm] [mm]

Max. Schottgröße:
– Wand (Breite/Höhe) 400 400
– Decke (Breite/Länge) 400 x 400 –

Mindestschottdicke: 200 200

Zusätzliche Installationshinweise

Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 50086/ 
DIN EN 61386-1

Einzelrohr bis Ø 25 mm
Leerrohrbündel bis Ø 65 mm
Leerrohre an den Enden verfüllt (20 mm) mit 

CFSS ACR (P3039/02098MPABS)
Einbauvariante PVC Hüllrohr Ø 200 mm

Kombination mit Hilti Brandschutzstein CFS-BL P
Bei Kabeldurchführungen S90 in mittleren bis größeren Öffnungen ist 
häufig die Kombination von Brandschutzschaum CP 660 und Brand-
schutzsteinen CFS-BL P sinnvoll. 

•  Der Abstand zwischen den Kabeln bzw. Steuerleitungen und den 
mit Brandschutzsteinen ausgefüllten Bereichen muss mindestens 
15 mm betragen. Kabeltrassen dürfen seitlich und unten an den 
Brandschutzsteinen anliegen.

•  Verbleibende Öffnungen außerhalb der Steine bzw. außerhalb der 
mit Steinen verfüllten Bereichen, sind mit CP 660 vollständig in 
Schottdicke auszufüllen.

•  Die erste Befestigung der Kabeltragkonstruktion vor/nach der 
Schottung muss mindestens 450 mm betragen.

Folgender Abstand zwischen den Belegungskomponenten muss eingehalten werden:
brennbare Rohre ② nichtbrennbare 

Rohre ①
nichtbrennbare 

Rohre ①
⑥⑦ Kabel/ 

-trage  konstruktion

mit  
Rohrmanschette 

[mm]

ohne 
Rohrmanschette 

[mm]

mit 
Streckenisolierung 
aus Mineralwolle 

[mm]

mit  
Kautschuk- 
Isolierung 

[mm] [mm]

Abstände:

– Brennbare Rohre
mit Rohrmanschette ②  0/03) ②  503) ⑤  02) 3) ⑤  1002) 3) ③  401) 3)

ohne Rohrmanschette ②  503) ②  0 ⑤  502) ⑤  1002) ③  501)

–  Nichtbrennbare Rohre  
mit Streckenisolierung  
aus Mineralwolle

⑤  02) 3) ⑤  503) ①  02) ①  502) ④  01) 2)

–  Nichtbrennbare Rohre  
mit Kauschuk-Isolierung ⑤  1002) 3) ⑤  1002) ①  502) ①  1002) ④  1001) 2)

– Kabel/tragekonstruktion ③  401) 3) ③  501) ④  01) 2) ④  1001) 2) ⑥⑦  401)

– Laibung oben 03) 0 02) 502) 301)

– Laibung unten 03) 0 02) 502) 01)

– Laibung seitlich 03) 0 02) 502) 01)

1)  Abstand von/zwischen den Kabeln/
Kabeltragekonstruktionen/Kabellagen

2) Gemessen von der Außenkante der Isolierung
3) Gemessen von der Außenkante der Rohrmanschette

Hinweis:  aneinandergrenzende Rohre in linearer Anordnung
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Mineralfasermatte bzw. Mineralfaserschale 
Isolierstärke 20/30/40 mm

Rohdichte  
[kg/m3]

Verwendbarkeits- 
nachweis

„Rockwool Lapinus Rohrschale 800“ der Firma 
Rockwool Technical Insulation B.V., 6045 JG Roermond, NL 90115 Z-23.14-1114

„ROCKWOOL-Lapinus Rohrschalen Typ 880“ 
der Firma Rockwool Lapinus Productie B.V. 95150 PMPAE02602

„HeralanWMD 10“der Firma Deutsche Heraklith GmbH, 
84359 Simbach am Inn 100 P-BWU03-I-16.1.24

„HeralanWMD 8“der Firma Deutsche Heraklith GmbH, 
84359 Simbach am Inn 80 P-BWU03-I-16.1.24

„ProRox WM 950“der Firma Deutsche Rockwool 
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 85 PMPAE99518

„ProRox WM 950“der Firma Deutsche Rockwool 
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck 100 PMPAE99519

„Rockwool Steinwollematte KLIMAROCK“der Firma 
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 
45966 Gladbeck

4050 Z23.141115

Nichtbrennbare Rohre:
•  Nichtbrennbare Rohre vor dem Einbringen von CP 660  

durchgehend isolieren (Isolierlänge beachten).
•  Die Rohrisolierung muss aus nichtbrennbaren Mineralfasern 

(Baustoffklasse DIN 4102-A) bestehen (Tabelle).
• Mehrfachbelegung möglich.
•   Alternativ darf die Isolierung aus Armaflex/Kaiflex bestehen 

(Edelstahl/Stahlrohr bis Ø 33,7.

Installationshinweise für die Rohrabschottung

Massivwand / Leichte Trennwand / Decke [mm]

Rohr-Ø Rohrwanddicke Isolierlänge 1) Isoliermaterial / -typ Isolierungsdicke

Nichtbrennbare Rohre ohne Isolierung
Rohrmaterial:
– Stahl, Edelstahl, Guss ≤ 22
Nichtbrennbare Rohre mit Mineralwolle
Rohrmaterial:

– Stahl, Edelstahl, Guss
12–28 

> 28–54 
≤ 114,3

0,8–1,5 
1,5–14,2 
3,6–14,2

500 
500 
500

DIN 4102  
Baustoffklasse A 
(nichtbrennbar)

20 
30 
40

– Kupfer
12–28 

> 28–54 
> 54–88,9

0,8–1,5 
1,5–2,0 
2,0–2,5

500 
500 
900

DIN 4102  
Baustoffklasse A 
(nichtbrennbar)

20 
30 
40

Nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung
Rohrmaterial:

– Stahl, Edelstahl ≤ 28 1,2–14,2 – Armaflex AF 
Kaimann KK 10

– Stahl ≤ 33,7 2) 2,6–14,5 – Armaflex AF 10
WICU-flex-Rohr mit CFS-B
Rohrmaterial:
– Kupfer ≤ 12 1,0   – PE 9-12
Mindestabstand der Rohre untereinander  
(gemessen Isolierung/Isolierung): 0

Maximale Schottdicke: 
– nur Rohre 
– Rohr und Kabel

 
150 

≥ 200
1) Andere Isolierlängen bzw. Isolierstärken siehe Zulassung bzw. Prüfzeugnis    2) Schottdicke 200 mm erforderlich

WICU-flex-Rohre
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• Brennbare Rohre 1) Wand [mm] Decke [mm]

Rohrtypen ohne CP 644:

–  B1 Rohre  
(PVC, PVC-U, PVD-HI, PVC-C, PP)

dA: 16–50  
s: 1,8–5,6

–  B2 Rohre  
(PE-HD, PBS, PE-X, PB, u.w.)

dA: 25–50  
s: 2,9–4,6

1) Für geschlossene Rohrleitungsanlagen, z. B. Trinkwasser-, Kalt- und Heizungsleitungen

• Brennbare Rohre 2) Wand [mm] Decke [mm]

Rohrtypen mit CP 644:

–  B1 Rohre  
(PVC, PVC-U, PVD-HI, PVC-C, PP)

dA: 32–110 3) 
s: 1,8–12,3

–  B2 Rohre  
(PE-HD, PBS, PE-X, PB, u.w.)

dA: 32–110  
s: 2,7–10,0

2) Befestigung mit Gewindestange M6 
3)  Zugelassene Sonderrohre:  

Z42.1217: Scolan db     
Z-42.1-218: Uponal SI     
Z-42.1-220: Friaphon      
Z-42.1-228: Wavin AS      
Z42.1265: Geberit Silent db

Brennbare Rohre:
•  Rohre bis Ø 50 mm ohne zusätzliche Brandschutzmanschette.
•  Rohre von Ø 50 bis Ø 110 mm mit zusätzlicher 

Brandschutzmanschette CP 644.
• Abstände zu anderen Rohren und Kabeln beachten.

Wand Decke

Verarbeitungshinweise für CP 660:

Verschlusskappe entfernen. 
Foliengebinde in Kassette 
einschieben.

Mischer aufsetzen und  
festschrauben.

Öffnung reinigen. Gerät entlasten (1) und Kol-
benstange zurück ziehen (2). 
Kassette mit dem Folienge-
binde in das Auspressgerät 
einlegen (3).

CP 660 in die Öffnung ein- 
bringen. Bei Deckenanwen-
dung eine luftdurchlässige 
Verschalung verwenden.

Nach ca. 5 Minuten ist 
der Schaum formbar und 
kann modelliert werden. 
Schutzhandschuhe tragen.

Uneinheitlichen Vorlauf 
verwerfen.

Ausführungsschild   
anbringen.

Nachinstallation ohne 
Vorbohren möglich.
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Durchführung:
a)  Öffnung reinigen  

Kein Vorfeuchten der Bauteillaibung erforderlich. Die Öffnung 
muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.

b) System vorbereiten:
 •  Kassette auf Beschädigungen und einwandfreie Funktion über-

prüfen. Foliengebinde in Kassette einschieben. Niemals beschä-
digte Foliengebinde und/oder beschädigte/stark verschmutzte 
Kassette verwenden.

 •  Verschlusskappe entfernen. Mischer vollständig und fest auf 
das Foliengebinde aufschrauben. Kontrollieren, ob das schwar-
ze Mischelement im Inneren vorhanden ist! Den Mischer unter 
keinen Umständen verändern. Das Foliengebinde ist nur mit 
dem beigepackten Mischer zu verwenden. Für jedes neue 
Foliengebinde muss ein neuer Mischer verwendet werden.

 •  Kassette mit dem Foliengebinde in das Auspressgerät einlegen. 
Entriegelungstaste am Auspressgerät drücken, Vorschubstange 
bis zum Anschlag zurückziehen. Dann die Kassette mit dem 
Foliengebinde in das Auspressgerät einlegen.

 •  Das Öffnen der Foliengebinde erfolgt automatisch beim 
Auspressen. Die Gebinde nie aktiv aufstechen – es verursacht 
Ausfall des Systems!

 •  Uneinheitlichen Vorlauf verwerfen. Dies kann z. B. in die leere 
Überverpackung erfolgen.

 •  Den Brandschutzschaum in die Öffnung einbringen. Nach ca.  
30 Sekunden (bei 23° C) reagieren die Komponenten und be- 
ginnen aufzuschäumen. Öffnung vollständig mit Brandschutz-
schaum verschließen (z. B. Kabelzwischenräume, etc.).

 •  In der Regel in der Mitte der Öffnung beginnen und den Schaum 
von unten nach oben aufbauen. Bei einseitigem Einbau Öffnung 
von hinten nach vorne ausschäumen.

 •  Die Mischerspitzen nicht in den bereits ausgebrachten Schaum 
eintauchen – Gefahr des Verstopfens.

 •  Bei Deckenanwendungen eine luftdurchlässige Verschalung  
(z. B. perforierte Pappe) verwenden.

 •  Nach ca. 5 Minuten (bei 23° C) ist der Schaum formbar und kann 
modelliert werden. Schutzhandschuhe tragen! Nach ca.  
10 Minuten (bei 23° C) ist der Schaum verfestigt und schneidbar.

Arbeitsunterbrechung und Mischerwechsel:
•  Nach Arbeitsunterbrechung (> 1 Minute bei 23° C, > 20 Sekunden 

bei 35° C) härtet der Schaum im Mischer aus – Mischerwechsel ist 
notwendig. Vor dem Mischerwechsel das Auspressgerät entlasten.

•  Entlastetes Auspressgerät aufrecht halten (nicht auf Personen rich-
ten). Mischer vorsichtig abschrauben. Das Foliengebinde kann zum 
Mischerwechsel im Gerät verbleiben.

•  Neuen Mischer aufsetzen, festschrauben und Foliengebinde  
entleeren.

Nachinstallation:
Eine Nachbelegung der Durchführung mit Kabeln oder Rohren 
ist zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Beachten Sie die in der 
Zulassung angegebene Maximalbelegung.
•  Das Kabel direkt durch den Schaum schieben bzw. mit einem 

geeigneten Werkzeug (Schraubendreher, Bohrer, etc.) eine Öffnung 
erstellen und dann das Kabel durch die Öffnung schieben.

•  Die Restöffnung sorgfältig mit Brandschutzschaum CP 660  
verschließen.

Wiederverwendung von angebrochenen Foliengebinden:
•  Nicht vollständig aufgebrauchte Foliengebinde können innerhalb 

von 2 Wochen weiterverwendet werden. Den Mischer unbe-
dingt abschrauben und die Verschlusskappe aufsetzen, um 
eine Vermischung der beiden Komponenten zu verhindern. Das 
Foliengebinde vorschriftsmäßig lagern. Vor Wiederverwendung 
einen neuen Mischer aufschrauben und den ersten Hub des 
Vorlaufs verwerfen.

Ausführungsschild:
•  Gemäß Zulassungsbescheid muss die Abschottung mit einem 

Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden.
•  Ausführungsschild beschriften und neben der Abschottung sichtbar 

befestigen.
•  Übereinstimmungsbestätigung ausfüllen und auf Verlangen der 

zuständigen Stelle aushändigen.

Tipps:
•  Für schwer zugängliche Öffnungen kann das Verlängerungsrohr 

aufge setzt werden.
•  Der Schaum kann auf die erforderliche Mindesteinbautiefe  

zurück ge schnitten werden.
•  Abgeschnittene ausgehärtete Schaumstücke können in der  

nächsten Öffnung mit eingelegt und umschäumt werden. 
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Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.  Kundenservice 0800-8885522

Hilti Deutschland AG | Hiltistraße 2 | 86916 Kaufering | T 0800888 55 22 | F 0800888 55 23 | www.hilti.de
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